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An alle Kunden

Ergänzung der E-Rechnung mit dem CUP:  Neue Funktion im reservierten
Bereich der Website der Agentur der Einnahmen

Zusammenfassung:
Ab dem 1.6.2023 müssen elektronische Rechnungen für öffentlich geförderte Erwerbe den
einheitlichen Projektcode (CUP) enthalten.
Vor einigen Tagen hat die Agentur der Einnahmen einen neuen Webdienst eingerichtet. Käufer
bzw. Auftraggeber bzw. beauftragte Vermittler können dadurch die elektronische Rechnung mit
dem einen fehlenden oder falschen CUP-Code ergänzen/korrigieren.
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1 Einführung
Ab dem 1.6.2023 müssen elektronische Rechnungen für öffentlich geförderte Erwerbe
zusätzlich zu den üblichen Angaben den einheitlichen Projektcode (CUP)1 enthalten, wie er in
der Bewilligungsurkunde oder bei Antragstellung bzw. Fördergewährung mitgeteilt wurde.2

Die Verpflichtung betrifft öffentliche Förderungen für Produktionstätigkeiten, die aus
irgendeinem Grund und in irgendeiner Form von einer öffentlichen Verwaltung, gewährt
werden3.

1.1 Beispiele betroffene E-Rechnungen
Diese Verpflichtung zur Ergänzung mit dem CUP betrifft Rechnung für

1Gemäß Art. 11, Gesetz Nr. 3/2003
2Art. 5,  Abs. 6 Gesetzesdekret Nr. 13/2023
3Art. 5,  Abs. 6 Gesetzesdekret Nr. 13/2023



• den Kauf neuer „emissionsfreier” Fahrzeuge mit Verschrottung eines
Verbrennungsmotors, unter Verwendung der Beihilfe, die im Rahmen des sogenannten
„Bonus für Elektrofahrzeuge” vorgesehen ist;

• den Kauf von neuen Maschinen oder Investitionsgütern durch Gastronomiebetriebe,
Eisdielen und Konditoreien unter Inanspruchnahme des Kapitalzuschusses, der aus dem
sogenannten „Kapitalfonds zur Förderung der Exzellenz der italienischen Gastronomie
und Agrar- und Ernährungswirtschaft” finanziert wird.

1.2 Ausgeschlossen von der Pflicht
Genannte Verpflichtung zur Angabe des Cup-Codes gilt nicht4 für Rechnungen, die von nicht in
Italien ansässigen Subjekten ausgestellt werden.5

Diese Verpflichtung gilt außerdem nicht für Anträge für öffentliche Förderungen, die vor dem
1.6.2023 gestellt wurden6.

2 Ergänzung oder Korrektur der E-Rechnung bei fehlendem oder falschem CUP
Ein spezieller Webdienst wurde eingerichtet7, über welchen die elektronischen Rechnungen
ergänzt oder korrigiert werden können, wenn der einheitliche Projektcode (CUP) nicht oder
falsch angegeben wurde.

2.1 Zugang zum Dienst
Der neue Dienst ist über den reservierten Bereich der Website der Agentur der Einnahmen
(Portal „Fatture e corrispettivi” – Rechnungen und Zahlungen) zugänglich.

2.2 Wer hat Zugang?
Der Dienst kann vom Käufer oder Auftraggeber selbst oder von einem zugelassenen
beauftragten Vermittler (Steuerberater) genutzt werden. Letzterer muss die Beauftragung zur
„Einsichtnahme und Erfassung von elektronischen Rechnungen oder deren elektronischen
Duplikaten” erhalten haben.

2.3 Der Web-Dienst
Der Dienst stellt die Liste der in den erhaltenen elektronischen Rechnungen enthaltenen CUPs
(CUPs, die von Anfang an in den elektronischen Rechnungen angegeben sind) und der nach der
Integration resultierenden CUPs zur Verfügung.

2.4 Praktisches Beispiel der Ergänzung
Die folgenden Schritte sind auszuführen:

  melden Sie sich in Ihrem persönlichen Bereich auf der Website der Steuerbehörde an
und wählen Sie den Dienst „fatturazione elettronica“ und dann „Fatture e Corrispettivi“
aus. Wählen Sie anschließend Folgendes aus:

4Art. 5, Abs. 7 Gesetzesdekret Nr. 13/2023
5im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe d) des Dekrets des Präsidenten der Republik Nr. 633 vom 26. Oktober 1972
6Art. 5, Abs. 7 Gesetzesdekret Nr. 13/2023
7Maßnahme der Steuerbehörde vom 10.12.2025, Prot. 563301/2025



 klicken Sie im Menü „Home consultazione“ (Startseite) im Feld „comunicazioni“ 
(Mitteilungen) auf den Link „Integrazione CUP“ (CUP-Ergänzung):

  die gewünschte Rechnung suchen (z. B. über die SDI-Datei-Nummer):

 im Raster „Aktionen“ die Option „Visualizza o modifica CUP / richiedi elenco“ 
auswählen:



• Geben Sie den CUP-Code ein, der aus 15 alphanumerischen Zeichen besteht.
Nützliche Hinweise 
 es ist möglich, mehrere CUPs einer einzigen Rechnung zuzuordnen:
 es muss angegeben werden, ob der angegebene CUP der gesamten Rechnung oder einer 

einzelnen Zeile zugeordnet werden soll 
 die Korrektur des im Zuge der Ausstellung der elektronischen Rechnung  angegebenen 

CUP-Codes, muss mit dieser Funktion vorgenommen werden, indem der  neue korrekte 
CUP eingegeben wird 

 es ist nicht möglich, einen bereits bei Ausstellung der elektronischen Rechnung 
eingegebenen CUP zu löschen, sondern nur einen CUP, der mit dem vorliegenden 
Verfahren eingegeben wurde 

 es ist möglich, die Liste der in den Rechnungen enthaltenen CUPs anzufordern (über die 
Funktion „Visualizza elenchi richiesti”, die in der oben genannten Spalte „Azioni” 
verfügbar ist).

Für weitere Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Winkler & Sandrini
Wirtschaftsprüfer und Steuerberater


